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25. März 1958 

Die bevorzugte Behandlung politisch Verfolgter im öffentlichen Dienst 

An fra geBe a. n t w ,0 r tun g 
, 

Auf eine Anfrage der Abgeordneten Dr. 11 I' e d 1 e rUnd Genos sen; 

betreffend bevorzugte Behandlu~ poli tisch Verf~)lgter bei der Besetzurig 

lei tender Diensi;posten des ~ffentliohet'l Dienstes, 'teilt Bundeskanzler 

Ing" Raa~' folgendes mit: 

In der Anfrage wird bemängelt, dass in der Ausschreibung von freien 

Dienstposten im Bereich des Bundesministeriums für Vnterricht eine bevorzugte 

Behandlung politisch Verfolgter im öffentliohen Dienst vorgesehen ist. Da 

eine solohe Bevorzugung ,der politisch Verfolgten naoh Auffassung der irite~ 

pellierenden Abgeordneten den Gleichheitsgrundsatz verletzt, wi~d die Frage 

gestellt, ob der Bundeskanzler berei taei, zu veranlassen, dass der Ministe~ 

ratsbeschluss vom 9.1.1946, der die Bevorzugung politisch Verfolgter bei 

Stellenbesetzungen vorsieht, ausser Kraft gesetzt wird. 

Hiezu ist zu bemerken, dass die in Rede stehende Begünstigung im 

Opferfürsorgegesetz" BGB1.Nr.183/1947, gesetzlich verankert ist. § 6 Z.3 des 

Opferfü:r:.sorgegesetzes bestimmt nämlich, dass Inhaber von Amtsbesoheinigungen 

oder Opferausweisen im Sinne dieses Gesetz,es bei der Besetzung freier Dienst­

pnsten im öffentlichen Dienst bei Erfüllung der erforderlichen V~raussetzungen 

deI' Vor:rang vor a11 en anderen BewerBern, zukommt. Da diese' Bestimmung deaei t 

geltendes Reoht darstellt, würde sel.st eine Ausserkraftsetz~ng des in der 

Anfrage zitierten Ministe~ratsbeschlusses an der Reohtslage niohts ändern., 
I 

Ich sehe daher, solange die erwähnte Gesetzesvorschrift gilt, keine 

Veranlassung, d~e Ausserkraftsetzung des Ministerratsbeschlusses v.m 

9,,101946, betreffend die bevorzugte Behandlung politisch Verfolg;ter bei der 

Besetzung y~n Dienstposten
f 

i,n die Wege zu lei tell. 
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